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Gesundheitsreform 2007:

Versicherungsrechtliche Beurteilung höherverdienender Arbeitnehmer in der PKV

Ab 01.04.2007 ist die Frage der Krankenversicherungspflicht bzw. -freiheit höherverdienender

Arbeitnehmer nach einer neuen Systematik zu beurteilen. Statt wie bisher nur eine Ein-Jahres-Betrachtung

und eine vorausschauende Betrachtung vornehmen zu müssen, gilt nun das "3+1-Prinzip".

Sie sind privat krankenversichert …

dann erfolgt die Prüfung des Bestandsschutzes wie folgt:

Der Vertragsabschluss bei der 

privaten Krankenversicherung 

Der Vertragsabschluss bei der 

privaten Krankenversicherung 

(PKV) erfolgte nach dem 

02.02.2007, die Mitgliedschaft 

Sowohl der Vertragsabschluss 

bei der privaten 

Krankenversicherung (PKV) als privaten Krankenversicherung 

(PKV) erfolgte vor dem 

02.02.2007.

02.02.2007, die Mitgliedschaft 

in der gesetzlichen Kasse 

(GKV) wurde jedoch vor dem 

02.02.2007 gekündigt.

Krankenversicherung (PKV) als 

auch die Kündigung bei der 

GKV erfolgten nach dem 

02.02.2007.

GKV-Versicherungspflicht 

zum 01.04.2007

wenn die 

Jahresarbeitsentgeltgrenze 

(JAEG) nicht in 3 aufeinander 

folgenden Jahren überschritten 

wurde

Achtung:

Ausnahme:

separate Berechnung 

erforderlich

Es gilt Bestandsschutz !

Die private Krankenversicherung kann beibehalten werden.

Aufnahme der neuen Tätigkeit erfolgt innerhalb von 3 Monaten nach 

Beendigung der vorherigen Beschäftigung und Entgelt über der JAEG.

Der Bestandsschutz entfällt, wenn Versicherungspflicht eintritt, z.B. 

durch Aufnahme einer neuen Beschäftigung.


